
Zur Spezifik des Vertragssystems

Das entscheidende Merkmal des Vertragssystems ist die 
untrennbare Verflechtung staatsrechtlicher und ver
tragsrechtlicher Regelungen. Der Prozeß ihrer Inte
gration zu einem einheitlichen System ist in der gel
tenden Regelung schon weit fortgeschritten, soll aber 
künftig noch konsequenter vollzogen werden20. 
Betrachten wir einige charakteristische Seiten dieser 
Integration, die in besonders starkem Maße zur Her
ausbildung eigenständiger wirtschaftsrechtlicher Rege
lungen für Vertragsverhältnisse geführt haben:
1. Beide Partner sind Elemente des ökonomischen Sy
stems des Sozialismus. Sie unterliegen voll der inner
staatlichen Planung und Leitung der Volkswirtschaft. 
Die entsprechenden Maßnahmen (z. B. der Plan) sind 
für beide Partner verbindlich. Beide haben auch prin
zipiell übereinstimmende Interessen, die sich mit de
nen der staatlichen Planung und Leitung decken. Der 
Wirtschaftsvertrag bringt die Einheit von zentraler 
staatlicher Planung und Leitung und eigenverantwort
licher Tätigkeit der Wirtschaftsorganisationen beson
ders wirkungsvoll zum Ausdruck. Diese entscheiden
den Gesichtspunkte bestimmen das Wesen der ver
tragsrechtlichen Regelung und kommen im Gesetz 
expressis verbis zum Ausdruck (vgl. insb. §§ 3 bis 5 
VG).
2. Die Vorschriften über den Abschluß von Wirtschafts
verträgen (§§ 8 bis 12 VG) stellen nicht nur Empfeh
lungen an die Partner dar; ihre Einhaltung kann viel
mehr auch über das Vertragsgericht mittels des Ge
staltungsverfahrens (§18 SVG-VO) erzwungen wer
den. Das Gestaltungsverfahren hat auch zu spezifischen 
Lösungen einzelner Fragen geführt. So wäre z. B. eine 
Norm wie § 15 Abs. 2 Satz 1 VG, wonach der Ver
trag für den Fall, daß sich die Partner über bestimmte 
Vertragsbedingungen nicht geeinigt haben, hinsichtlich 
des unstreitigen Teils zustande gekommen ist, in einer 
außenwirtschaftsvertragsrechtlichen Regelung undenk
bar. Sie fügt sich aber nahtlos in ein System mit Ge
staltungsverfahren ein, da die streitigen Bedingungen 
vertragsgerichtlich festgelegt werden können.
Auch beim weiteren Ausbau des ökonomischen Sy
stems des Sozialismus in der DDR wird das Gestal
tungsverfahren eine nicht unwichtige Rolle spielen21. 
Es ist also eine entscheidende Nahtstelle zwischen der 
— um mit der herkömmlichen Terminologie zu spre
chen — staats- und verwaltungsrechtlicheh und der ver
tragsrechtlichen Regelung, ein wesentlicher Faktor bei 
der Integrierung beider Bereiche, der sie inhaltlich und 
methodisch beeinflußt. Ähnliches gilt für die Verfah
ren ohne Antrag (§ 23 SVG-VO), die künftig verstärkt 
genutzt werden sollen22 und die vor allem für die 
prophylaktische Tätigkeit der Vertragsgerichte Bedeu
tung haben, für das neu eingeführte Kooperations
sicherungsverfahren (§ 18a SVG-VO) und für die wirt
schaftspolitisch bedeutsamen Schiedsverfahren (§ 25a 
SVG-VO).

20 Vgl. dazu insbesondere Supranowitz, „Aufgaben der Ge
setzgebung auf dem Gebiet des sozialistischen Wirtschafts
rechts der DDR“, Staat und Recht 1969, Heft 7, S. 1059 ff. Der 
dort dargestellte Aüfbau der künftigen wirtschaftsrechtlichen 
Regelung (S. 1069 ff.) zeigt deutlich, daß die Anwendung die
ser Bestimmungen auf Außenwirtschaftsvertragsbeziehungen 
noch weniger in Frage kommen kann als die des Vertragsge
setzes (VG). Erinnert sei nur an die vorgesehene komplexe (also 
nicht nur auf Vertragsverletzungen, sondern auch auf die Be
ziehungen der Wirtschaftsorganisationen zu den wirtschafts
leitenden Organen bezogene) Regelung der Gewährleistung 
des gesetzlich geforderten Verhaltens (S. 1073).
21 Vgl. dazu u. a. Neumann, „Zur Weiterentwicklung der Ar
beitsmethoden des Staatlichen Vertragsgerichts bei der Durch
führung von Schiedsverfahren“, Vertragssystem 1969, Heft 11, 
S. 595 ff. (596).
22 vgl. Walter, „Die Weiterentwicklung der Aufgaben des
Staatlichen Vertragsgerichts“, Vertragssystem 1969, Heft 12,
S. 649 ff. (650).

3. Die Einbettung des Vertragsrechts in das Gesamt
system der staatlichen Wirtschaftsleitung zeigt sich 
ferner darin, daß wirtschaftsleitende Regelungen den 
Inhalt der Vertragsbeziehungen in wichtigen Fragen 
unmittelbar bestimmen. Das gilt z. B. für Preisregelun
gen (§ 46 VG), für Gütevorschriften (§ 39 VG),'für die 
Bestimmung der Garantiezeiträume (§ 42 VG) u. ä. 
Eine indirekte individualisierende Bestimmung des In
halts der Außenverträge erfolgt auch durch die Fest
legung bestimmter Anforderungen an den Inhalt der 
korrespondierenden Binnenverträge (vgl. § 25 der
4. DVO zum VG — Ausfuhr- und Einfuhrverträge — . 
vom 25. Februar 1965 [GBl. II S. 255]) sowie durch die 
Anwendung ökonomischer Hebel.
4. Ein weiteres Charakteristikum des Vertragsrechts 
besteht darin, daß zu einem nicht unerheblichen Teil 
und gerade für entscheidende Fragen (z. B. die mate
rielle Verantwortlichkeit) zwingende Regelungen ver
wendet werden. Außerdem können dispositive Rege
lungen im Wege der Vertragsgestaltung durch das 
Staatliche Vertragsgericht modifiziert werden. Zwin
gende Regelungen für wichtige Seiten der Schuldbe
ziehungen werden auch in Zukunft unvermeidlich sein, 
da andernfalls die notwendigen zwingenden Preisrege
lungen durch Haftungsausschlüsse u. ä. faktisch um
gangen werden könnten. Sie werden aber benötigt, um 
wirtschaftspolitische Zielsetzungen auch mit vertrags
rechtlichen Mitteln zu realisieren.

Zur Spezifik des Außenwirtschaftsvertragsrechts

Die charakteristischen Merkmale des Außenwirtschafts
vertragsrechts sind schon verschiedentlich erörtert wor
den23. Hier sollen lediglich folgende Grundsätze her
vorgehoben werden:
1. Das innerstaatliche System der Wirtschaftsleitung in 
der DDR als das der Planwirtschaft sozialistischer Wa
renproduzenten adäquate Leitungssystem erstreckt sich 
auf alle wesentlichen wirtschaftlichen Prozesse und 
enthält ein lückenloses System, um die erforderlichen 
Entscheidungen fällen und durchsetzen zu können. Es 
verbindet staatsrechtliche, vertragsrechtliche und an
dere Formen zu einer Einheit: der wirtschaftsrecht
lichen Form.
Zwar besteht zwischen den sozialistischen Ländern und 
insbesondere den RGW-Ländern ein weit entwickeltes 
zwischenstaatliches Leitungssystem24, aber es ist ganz 
anders geartet als das sozialistische innerstaatliche 
Wirtschaftsleitungssystem. Es gibt keine überstaatlichen 
Organe und alle Festlegungen, die die Gesetzeskom
petenz eines Staates übersteigen, bedürfen zwischen
staatlicher Vereinbarungen, die in innerstaatliches 
Recht zu transformieren sind. In den intersystemaren 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen, für die das 
AWVG von besonderer Bedeutung sein wird, gibt es 
kein derartiges zwischenstaatliches Leitungssystem. 
Diese Faktoren haben gravierende — in den intrasyste
maren Beziehungen einerseits und den intersystemarer) 
Beziehungen andererseits allerdings differenzierte — 
Auswirkungen auf das Außenwirtschaftsvertragsrecht. 
So kann in beiden Fällen kein Vertragsabschlußverfah
ren vorgesehen werden; sind vielmehr andere Formen 
der Einwirkung vertikaler Leitungsmaßnahmen auf die 
Vertragsbeziehungen als im innerstaatlichen Wirt
schaftsrecht nötig, müssen die Normen zweifelsfrei we
nigstens für die intersystemaren Beziehungen überwie
gend dispositiv sein.

23 vgl. insbes. Kemper / Wiemann, „Die charakteristischen 
Merkmale der Außenhandeislieferverträge im Bereich des 
RGW“, Staat und Recht 1965, Heft 2, S. 198 ff.
21 Vgl. dazu insbes: Kemper / Kirsten, Methoden rechtlicher 
Regelung der imperialistischen Integration und des soziali
stischen Wirtschaftsorganismus. Habil.-SChrift, Berlin 1965, 
Bd. 2.
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